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Sachverhalt und Antrãge 

Die BeschwerdefUhrerin ist Anmelderin der europäischen 

Patentanmeldung 83 104 236.1, die am 29. April 1983 

angemeldet wurde, unter Inanspruchnahme der Prioritãt der 

früheren Anmeldung DE 3216631 in der Bundesrepublik 

Deutschland voiu 4. Mai 1982. 

Die Anmeldung wurde von der Prufungsabteilung 056 mit 

Entscheidung vom 2. Dezember 1987 zurückgewiesen. Der 

Entscheidung lagen der mit Schriftsatz vom 24. August 1987 

eingereichte Patentanspruch 1 und die mit Schriftsatz vom 

13. April 1987 eingereichten PatentansprUche 2 bis 8 

zugrunde. 

Die ZurUckweisungsentscheidung wurde damit begrundet, daB 

die Gegenstãnde der PatentansprUche 1, 2 und 5 bis 8 nicht 

auf einer erfinderischen Tãtigkeit beruhten. Als Stand 

der Technik wurde auf DE-A-2 513 948 (Druckschrift Dl) 

und das allgemeine Fachwissen verwiesen. 

Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 

20. Januar 1988 eine begrUndete Beschwerde em. Die 

Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. 

Auf einen Bescheid gemàB Artikel 110 (2) EPU hin beantragt 

die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der folgenden 

Unterlagen zu erteilen: 

- 	Patentanspruche 1 bis 8, eingereicht mit Schriftsatz 

vom 7. September 1989 (eingegangen am 

12. September 1989); 
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- 	Beschreibung: Seiten 1, 2, 3, 3a und 3b, eingereicht 
mit Schriftsatz vom 7. September 1989, und Seiten 4 

bis 11, ursprUnglich eingereicht; 

- 	Zeichnungen: Blâtter 1/4 bis 4/4, ursprünglich 

eingereicht. 

VI. 	Die nuninehr geltenden Patentansprüche 1 und 2 lauten: 

11 3• Oszillatorschaltung mit 

einem mittels einer Phasen-Regelschleife (PR) auf 

einer vorgebbaren Ausgangsfrequenz (f a) einrastbaren 

Ausgangsoszillator (VC01), 

einem in der Phasen-Regelschleife (PR) befindlichen 

Phasendiskriminator (PD1), der 

bi) an einem ersten Eingang (4) mit der Frequenz 

eines Referenz-Oszillators (RO) und 

b2) an einem zweiten Eingang (3) mit demn Ausgang 

einer auf ein vorgebbares Teilerverhãltnis 

einstellbaren, im Rückkopplungszweig der Phasen- 

Regelschleife (PR) befindlichen 

Frequenzteilerschaltung (FT1) verbunden ist, 

elner Feinstellschaltung (FR) zumn Einstellen der 

Frequenz ('ref)  des Referenz-Oszillators (RO) 

innerhaib der Schrittweite der Frequenztellung, 

indemn 

ci) der Referenz-Oszillator (RO) an einein 

Zieheingang (6) mit dem Ausgang der 

Feinstellschaltung (FR) verbunden ist, die 
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eine Rechenschaltung (DI) enthält, die 

an ihren Eingängen (7,8) mit den das 

Teilerverhâltnis der Frequenzteilerschaltung 

(FT1) bestimmenden ersten Stelisignalen (n 10 1 f 

n lop  f) zur groben Anderung der 
Ausgangsfrequenz (ia)  und mit einem zweiten 

Steilsignal (n 100  f) zur feinen Anderung der 

Ausgangsfrequenz (ia)  beaufschlagt ist, wobei 

die Feinstellschaltung (FR) aus den Stell-

signalen (nF) ein Feinsteilsignal (F) für den 

Referenz-Oszillator (RO) erzeugt, mit dem eine 

Veränderung der Frequenz (ref)  des Referenz-

Oszillators (RO) bewIrkbar ist, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daB 

d) 	die Rechenschaltung der Feinstellschaltung (FR) aus 

einem DIvidierbaustein (DI) besteht, an 

dl) dessen einem Eingang (7) mindestens das zweite 

Stellsignal (n 100  f) als codiertes Signal 

anhiegt, an 

dessen weiterem Eingang (8) die ersten 

Steilsignale (n 101  f 	n lop  f) als codierte 

Signale anhiegen, und der 

an selnein Ausgang (5) ein der Division des 

zweiten durch das erste Stelisignal 

entsprechendes digitales AusgangssIgnal (c) 

aufweist und daB 

e) 	das binäre Ausgangssignal (c) des Dividierbausteins 

(DI) Uber einen Digital-Analog-Wandler (DA) auf den 

Ausgang der FeInstellschaltung (FR) gefuhrt ist. 

0' 
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4 	 T 156/88 

2. Oszillatorschaltung nach Anspruch 1, mit 

einemn mnittels elner Phasen-Regelschleife (PR) auf 

einer vorgebbaren Ausgangsfrequenz (f a) einrastbaren 

Ausgangsoszillator (VC01), 

einem in der Phasen-Regelschleife (PR) befindlichen 

Phasendiskriminator (PD1), der 

bi) an einem ersten Eingang (4) mit der Frequenz 

eines Referenz-Oszillators (RO) und 

b2) an einem zweiten Eingang (3) mit dem Ausgang 

einer auf ein vorgebbares Teilerverhâltnis 

einstellbaren, im Rückkopplungszweig der Phasen- 

Regelschleife (PR) befindlichen 

Frequenzteilerschaltung (FT1) verbunden 1st, 

einer Feinstellschaltung (FR) zum Einstellen der 

Frequenz ('ref)  des Referenz-Oszillators (RO) 

innerhaib der Schrittweite der Frequenzteilung, 

indemn 

ci) der Referenz-Oszillator (RO) an einem 

Zieheingang (6) mit demn Ausgang der 

Feinstellschaitung (FR) verbunden ist, die 

eIne Rechenschaltung (DI) enthält, die 

an ihren Eingängen (7,8) mit den das 

Teiierverhàitnis der Frequenzteilerschaltung 

(FT1) bestiirnnenden ersten Stellsignalen (n 101  f 

n 10 f) zur groben Anderung der Ausgangs-

frequenz (ia)  und mit einem zweiten Stell-

signal (n 10° f) zur feinen Anderung der 

Ausgangsfrequenz (ia)  beaufschlagt 1st, wobei 
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c4) die Feinstellschaltung (FR) aus den 

Steilsignalen (nF) ein Feinstelisignal (LF) für 

den Referenz-Oszillator (RO) erzeugt, mit dem 

eine Veränderung der Frequenz (ref)  des 

Referenz-Oszillators (RO) bewirkbar ist, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daB 

f) 	die Feinstellschaltung von einem rückgekoppelten 

Operationsverstàrker (OP) gebildet ist, 

f 1) an dessen einexn Differenzeingang (39) die 

jeweils über einen Bewertungswiderstand (35 

38) gefuhrten Ausgänge von Inverterbausteinen 

(IV1 	1V4) anhiegen, wobel an den Eingàngen 

(30 ... 33) der Inverterschaltung (IV) das 

zweite codierte Steilsignal (n 100  f) für die 

Frequenzeinstellung der Oszillatorschaltung 

anliegt, die nicht über eine Anderung des 

Teilerverhàltnisses der Frequenzteilerschaltung 

(FIl) bewirkt wird, 

f2) an dessen anderem Differenzeingang eine 

konstante Spannung anliegt und 

f 3) in dessen Rücickoppiungszweig weitere 

Bewertungswiderstände zur Berücksichtigung der 

ersten Steilsignale (n 101  f 	lop f) 

liegen, wobei die Bewertungswiderstände jeweils 

über ein von den ersten Steilsignalen 

angesteuertes Schaltelement (Si ... S6) 

einschaltbar sind." 

Die PatentansprUche 3 bis 8 sind abhãngig. 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU und ist somit zulässig. 

Es 1st sofort erkennbar, daB die im Anspruch 2 enthaltene 

Bezugnahme auf Anspruch 1 ein Schreibfehler ist. Dies 1st 

durch die im zweiten Absatz auf Seite 2 des Schriftsatzes 

vom 7. September 1989 verwendeten Worte "einen neuen, 

nebengeordneten Patentanspruch 2" bestatigt. Daher geht 

die Kaminer davon aus, daB in Anspruch 2 die Worte "nach 

Anspruch 1," zu streichen sind. 

Alle in den geltenden Patentanspruchen aufgeführten 

Nerkmale sind in den ursprunglichen Patentansprüchen 

enthalten. 

Die geltende Beschreibung 1st gegenüber der ursprünglichen 

Beschreibung nur dahingehend geändert worden, daB sie den 

geltenden Patentansprüchen 1 und 2 angepaBt 1st und den 

Stand der Technik angibt. 

Die Fassung der Patentansprüche und der Beschreibung ist 

daher hinsichtlich Artikel 123 (2) EPU nicht zu 

beanstanden. 

Es ist unbestritten, daB Dl (= DE-A-2 513 948) den am 

nàchsten konunenden Stand der Technik wiedergibt, und daB 

eine Oszillatorschaltung geinäB dem Oberbegriff des 

Patentanspruchs 1 bzw. 2 der vorliegender Anineldung aus Dl 

bekannt ist (siehe hierz i Dl, Fig. 2 und Seite 4, Zeile 4 

bis Seite 5, Zeile 15). 
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3.1 	Bei dem in Fig. 2 von Dl gezeigten Beispiel werden der 

Rechenschaltung (28) eingangsseitig Steilsignale (g, 1) 

zur Grob- und Feinstellung der Ausgangsfrequenz (TA)  der 

Oszillatorschaltung zugeführt. An den Ausgang der 

Rechenschaltung (28) ist mit einem Eingang eine 

Koinzidenzschaltung (29) angeschlossen, die mit einem 

weiteren Eingang mit einem Frequenzteiler (24) verbunden 

1st, der zwischen dem Referenz-Oszillator (25) und 

der Phasen-Regelschleife angeordnet ist. Ein vom 

Ausgangssignal (TB)  des Frequenzteilers (24) über eine 

bistabile Kippstufe (210) und einen Schalter (211) an den 

Referenz-Oszillator (25) anschaltbarer Ziehkondensator 

(212) wird, wenn der Zählerstand des Frequenzteilers (24) 

den von der Rechenschaltung (28) gelieferten Wert (n) 

erreicht, durch elnen von der Koinzidenzschaltung (29) 

ausgehenden Rücksetzimpuls wieder abgeschaltet. Dadurch 

1st die Frequenz (IA)  in kleinen Schritten veränderbar. 

Weder die Einzelheiten der Rechenschaltung (28) noch das 

Verhältnis zwischen deren Ausgangs- und Eingangswerten (n, 

g, 1) sind in Dl angegeben. 

	

3.2 	Bei dem in Fig. 5 von Dl gezeigten Beispiel sind die 

Ziehkondensatoren (512, 512 1 ) des Referenz-Oszillators 
(55) spannungssteuerbar. Jedoch werden sie mit einer 

Regeispannung aufgeladen, die von einem einer Phasen-

vergleichsschaltung (523, 524) nachgeordneten Integrator 

(544) geliefert wird. Die Eingabevorrichtung (56) für die 

Grobeinstellung 1st nur mit dem Frequenzteiler (52) in der 

Phasen-Regelschleife des Ausgangsoszillators (51) 

verbunden. Es liegt also keine Rechenschaltung vor, die an 

einen Eingang mit einem das Teilerverhältnis der 

Frequenzteiler (52) bestimmenden Grobstellsignal 

beaufschlagt ist, wie es im Oberbegriff (c2, c3) des 

Anspruchs 1 bzw. 2 der vorliegenden Anmeldung angegeben 

1st. 
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Ausgehend voin Stand der Technik gemäB Druckschrift Dl 

lösen die Oszillatorschaltungen geinäl3 den Patentan-

sprüchen 1 und 2 der vorliegenden Anineldung die Aufgabe, 

eine Oszillatorschaltung zu schaffen, die bei geringerern 

Schaltungsaufwand eine àuBerst feine Einstellung der 

Frequenz des Ausgangssignals errnöglicht. Soiche 

Verbesserungen sind offensichtlich immer erwünscht. Nach 

Neinung der Kaminer liegt daher die Aufgabe irn Rahinen 

dessen, was ein Fachinann stets zu tun pflegt. Sie trägt 
also nichts zur Patentfähigkeit bei. 

Die Karnrner stirnrnt init der Prüfungsabteilung insoweit 

überein, daB, obwohl weder die Einzelheiten der 

Rechenschaltung 28 noch das Verhältnis zwischen den Werten 

n, g und i in Dl angegeben sind, es für den Fachinann 

erkennbar sein dürfte, daB n proportional zu i und myers 

zu g variieren muB. Die Frequenz fA  entspricht näinlich dern 

g-fachen der Frequenz fB,  so daB die Interpolation I 

innerhaib eines Grobeinstellschrittes von fA  einer 

Verschiebung i/g von fB  entspricht. 

Nichtsdestoweniger wären mehrere Schritte notwendig, urn 

vorn Stand der Technik gemäB Dl zur Oszillatorschaltung 

gemaB Anspruch 1 der vorliegenden Patentanmeldung zu 

gelangen. Es ware nainlich nicht nur die in Fig. 2 von Dl 

gezeigte Rechenschaltung (28) als Dividierbaustein 

auszuführen: Sein Ausgangsignal inUfite dann mittels einer 

D/A-Wandlung auf den Zieheingang des Referenz-Oszillators 

gefuhrt sein, und der Referenz-Oszillator mü3te umgebaut 

werden, so daB sein Zieheingang mit dein analogen 

Ausgangssignal nach der D/A-Wandlung beaufschlagt werden 

kännte. Die Koinzidenzschaltung (29), die bistabile 

Kippstufe (210), der Schalter (211) und die 

Ziehkondensator (212) würden wegfallen. Nach alledem 

würden nur die Eingabevorrichtungen (26, 27) und die 
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Phasen-Regelschleife des Ausgangsoszillators unverändert 

bleiben. 

Nach Auffassung der Kaininer kann die Verwendung eines 

Referenz-Oszillators (55) mit spannungssteuerbaren 

Ziehkondensatoren (512, 512 1 ) in dem in Fig. 5 von Dl 

gezeigten Beispiel nicht als ein Hinweis auf die unter 

Ziffer 6 geschilderte Vorgehensweise angesehen werden. 

Dieses Beispiel weist nämlich keine Rechenschaltung auf, 

die an einen Eingang mit einem das Teilerverhãltnis der 

Frequenzteiler (52) bestinunenden Grobstelisignal 

beaufschlagt ist. 

Angesichts der Anzahl der notwendigen Schritte, für welche 

es keinerlei Hinweis gibt, ist die Kammer der Meinung, daB 

die Oszillatorschaltung gemäB dem vorliegenden 

Patentanspruch 1 sich nicht in naheliegender Weise aus dem 

nachgewiesenen Stand der Technik ergibt, also auf einer 

erfmnderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU 

beruht. 

Der Patentanspruch 1 ist somit gewährbar. 

Gleiches gilt auch für den unabhängigen Patentanspruch 2, 

dessen Gegenstand sich von dem des Patentanspruchs 1 

lediglich dadurch unterscheidet, daB die Funktionen des 

Dividierbausteins einerseits und der Digital-Analog-

Wandlung andererseits vereinigt sind in einem Operati-

onsverstärker, der entsprechend den kennzeichnenden 

Merkmalen des Anspruchs 2 über ansteuerbare Widerstände 

ruckgekoppelt ist. 

Beide unabhängigen Patentansprüche beruhen mithin auf dem 

gleichen erfinderischen Konzept, so daB auch das 

Erfordernis des Artikels 82 EPU bezüglich Einheitlichkeit 

der Erfindung erfüllt ist. 
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Der Patentanspruch 2 ist somit - unter Streichung der 

Worte "nach Anspruch 1," - gewährbar. 

Die Patentansprüche 1 und 2 tragen auch die auf sie 

rückbezogenen Anspruche 3 bis 8. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, ein europäisches Patent mit den 

beantragten tJnterlagen (Absatz V oben) zu erteilen, wobel 

in Zeile 1 von Anspruch 2 die Worte "nach Anspruch 1," zu 

streichen sind. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 	 E. Persson 

( 	69  

, 49Jt 
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